
Lasseljsche

Polltts-lliMommettien-Zeilung.
Mit Hochfürstlich Heßischem gnädigsten Privilegio.

Montag den i9- September.

Citatio Ediffalis.

i) 5Y&gt;ad)bcm Joh. Henrich Sonters hinterlassene Kinder aus Oberlistingen gesonnen sind, ihr alter
Wohnhaus samt Garten zwischen Georg Bertermanns Garten und Jost Lutters Haus gelegeir

zu verkaufen, sich aber auS dem Wehrschafts Protocoll ergeben, daß dasselbe gedachten Jshann
 Henrich Sonters ersten Ehefrauen abwesenden Gebrüderen Johann Jost und Johann George
Schäfer gegen ihren Erbantheil von 30 Rthlr. samt Zinsen von 1757. an mit verpfändet seye,
und dann dieselben angegebener maasen seit langen Jahren abwesend sind; Als werden sie Joh.
Jost und Joh. George Vchäfer oder in cvcntum deren etwaigen Leibes-Erben zum iten 2ten und

Ztenmal hiermit edictaliter citiret, dergestalt, daß sie sich binnen |3faljr adato an bey hiesigem
Gerichte angeben, resp. sich als Erben hinlänglich legitimiren und darauf dem Befinden nach ihren
Erbantheil in Empfang nehmen, wiedrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß ohne Rücksicht
auf sie mit Ausfertigung eines gerichtl. Kaufbriefs über sothanes Haus und Garten fortgefah
ren und dasjenige, was sie sonst zu empfangen hatten, an die Collateral-Erben verabfolgt werde,

 wie sich dann auch der gleichfalls seit langer Zeit abwesende Sonrerifche Miterbe Jost Henrich
Sonter unter eben diesen praejudkiis immittelst einzufinden, und das, was es ihm von mehrge
dachtem Haus und Garten erträgt, zu empfangen und dem Verkauf beyzuwohnen hat. Breun»-
dm 27km August 1774. VP» Müldner, Adel. v. Malsburg, Gesamt-Amtmann.
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